
Vier und Zwanzigſter Jahrgang.
2. Quartal. Mittwoch den 1. Mai 1850. Stück 9.

Bekanntmachungen.
Jn Folge meiner Aufforderung vom 2. März d. J., im 25. Stück dieſer Blätter ſind an freiwilligen Beiträgen

zur Unterſtützung der durch Eisgang und Hochwaſſer beſchädigten Einwohner der Elbniederungen 80 Thlr. 16 Sgr. 4 Pf.,
und zwar von Merſeburg 38 Thlr. 1 Sgr. 9 Pf. Lauchſtädt 5 Thlr. Schkeuditz 5 Thlr. 8 Sgr. Atzendorf 1 Thlr.
2 Sgr., Beuchlitz 29 Sgr. 10 Pf. Eracau 1 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf., Eisdorf 1 Thlr. 15 Sgr., Ennewitz I Thlr. 26 Sgr.
3 Pf., Goſtau 1 Thlr. 7 Sgr. 9Pf., Großgöhren 24 Sgr. 6 Pf., Großgörſchen 2 Thlr., Großſchkorlopp 1 Thlr. 6 Sgr.
6 Pf., Kitzen 1 Thlr. 22 Sgr., Kleingöhren 23 Sgr. 9 Pf., Kleingräfendorf 17 Sgr., Saline Kötzſchau 1 Thlr. 1 Sgr.,
Meuchen 1 Thlr. 3 Sgr., Nempitz 1 Thlr. Oberthau 16 Sgr. 6 Pf. Peißen 1 Thlr. Räpitz 1 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf.,
Röglitz 2 Thlr., Schkopau 15 Sgr., Sößen 16 Sgr., Starſiedel 2 Thlr. 6 Sgr. 3 Pf., Teuditz 1 Thlr. 5 Sgr., Thronitz
10 Sgr. Weßmar 29 Sgr. Zſcherneddel 1 Thlr. Zweimen und Göhren 1 Thlr. 6 Pf. Bothfeld 1 Thlr. 16 Sgr.
9 Pf., eingegangen und gehörigen Orts abgeliefert worden.

Merſeburg, den 25. April 1850. Der Königl. Landrath Weidlich.

Die von dem hieſigen Kreiſe für die diesjährige Landwehrübung zu geſtellenden Kavalleriepferde ſollen für 1 Thlr.
5 Sgr. pro Pferd und Tag, auf 14 Tage und zwar vom 26. Mai bis 8. Juni e. gemiethet werden.

Der Herr Domherr von Trotha auf Schkopau wird die hierzu freiwillig zu geſtellenden Pferde den 8. und 9. Mai
zu allen Tagesſtunden beſichtigen, zu welchem Ende alle Diejenigen, welche geſonnen ſind, ihre Pferde miethweiſe dem

Kreiſe zu überlaſſen, aufgefordert werden, ſolche an einem der genannten Tage auf dem Rittergute Schkopau vorzuführen
und dort die näheren Bedingungen zu vernehmen.

Hier bemerke ich nur noch, daß Pferde über 10 und unter 5 Jahren nicht angenommen werden, und daß Wehr-
miänner, welche ihre eigenen Pferde reiten wollen, die letztern ebenfalls an jenen Tagen dem Herrn 2e. von Trotha vor

ſtellen und ſich über den eigenthümlichen Beſitz derſelben durch ein Atteſt
Merſeburg, den 26. April 1850.

ihrer Ortsbehörde gleichzeitig ausweiſen müſſen.
Der Königl. Landrath Weidlich.

Bei Schladebach finden die Schießübungen für die Landwehrleute der 3. Compagnie 1. Bataillons 32. Land
wehr Regiments

a m 5.
Statt.

Merſeburg, den 29. April 1850.

und 1 2. Mag i e-
Der Königl. Landrath Weidlich.

Der Herr Dr. med. Gruber, welcher für den fünften Jmpfbezirk
wie im vorigen Stück dieſes Blattes unrichtig angegeben, in Kriegsdorf,

Merſeburg, den 29. April 1850.

Schwurgerichts- Sitzungen in Naumburg
Am 22. März hatte der Kreisgerichtsdirektor Horn wie

derum den Vorſitz. Auf der Anklagebank erſchien der Hand
arbeiter Schröder aus Giebelroth, mit dem Referendar Holze
als Vertheidiger. Durch das Loos wurden folgende Ge-
ſchwornen beſtimmt Magiſtr. Aſſeſſ. Schier, Regier. Rath
v. Tiedemann Juſtizrath Wachsmuth, Regier. Präſident

Donmprobſt v. Kroſigk, Pachter Rabe, Rittergutspachter Ko
ber, Kaufmann L. Vogt, Juſtizrath Buchholz, Thierarzt
Buſch, Domainenrentmſtr. Franke, Rittergutsbeſ. Schmalz,
Juſtitiar Hertel. Der Gerichtsſchreiber Referendar v. Leip
ziger II. verlas die Anklage, welche folgendermaßen lautete:

Jn der Nacht vom 23. zum 24. März 1849 wurde dem

als Jmpfarzt beſtellt worden iſt, hat nicht,
ſondern in Merſeburg ſeinen Wohnſitz.

Der Königl. Landrath Weidlich.

ReußPlauen eine Partie Wäſche entwendet. Die Wäſche
war friſch gewaſchen und hing zum Trocknen auf einer Leine
auf dem Getreideboden des Wohnhauſes. Das Wohnhaus
liegt in der Mitte des Dorfes und ſtößt mit dem nördlichen
Giebel an den von Salmnitz nach Sachſenrode führenden Fahr
weg. Jm Giebel befinden ſich in einer Höhe von 10 Ellen
vom Erdboden 2 Oeffnungen, neben einander, jede 11 Elle
hoch und z Elle breit, jede mit einem Laden verſehen, der
von Jnnen zugekettelt war. Jn jeder Oeffnung waren ſenk-
recht zwei hölzerne Pfähle eingeſtemmt. Unterhalb der bei-
den Oeffnungen lief ein Wetterbret. Am Morgen nach dem
Diebſtahle fand man in der öſtlichen Oeffnung den einen
der beiden eingeſtemmten Pfähle herausgeſtoßen und herab-

Gutsbeſitzer Gottfried Krug zu Hirſchfeld im Fürſtenthum geworfen, den davor befindlichen Laden mit einer Radehacke
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oder einem ähnlichen Jnſtrumente aus den eiſernen Haspen

ehoben und ebenfalls herabgeworfen das Wetterbret ent-ſern und auf dem Boden liegend. Eine Leiter von 25 Sproſſen

war ein Stück hinter das Haus gelehnt. Die Leiter gehörte
dem Gutsbeſitzer Vogel zu Hirſchfeld, ſie befand ſich in deſ
ſen Scheune am entgegengeſetzten Ende des Dorfes ob das
vom Vogelſchen Garten aus in die Scheune führende Thor
von Jnnen verriegelt geweſen, ließ ſich nicht ermitteln. Fuß-
ſpuren waren nicht erkennbar.

Nach dieſem h aufgenommenen Localbefunde
waltet ein Zweifel darüber nicht ob, daß der oder die Diebe
aus der Vogelſchen Scheune die Leiter mitgenommen die-
ſelbe an den Krugſchen Giebel angelehnt, durch die Oeff-
nung, welche durch das Herausſtoßen des einen Stemmhol-
zes entſtanden, vergebens einzudringen verſucht, dann mittelſt
eines Jnſtruments den Laden ausgehoben und ſo den Dieb-
ſtahl verübt hatten. Das Wetterbret mochten ſie, damit nicht
etwa durch deſſen Abtreten Geräuſch
die Leiter hinter's Haus gelehnt haben damit ſie den die
Straße paſſirenden Leuten nicht ſofort ins Auge falle.

Die entwendete Wäſche beſtand aus einem baumwollenen
zweimänniſchen Bettüberzuge, weiß und hellroth karrirt, dreien
dergleichen, einem dergleichen weiß und braun karrirt, einem
dergleichen weiß und blau karrirt, zwei baumwollenen Stuhl-
kappen braun karrirt. Der Gutsbeſitzer Krug hat den Ge-
ſammtwerth auf 19 Thlr. 8 Sgr. angegeben.

Anfangs erhob ſich kein gegründeter Verdacht gegen eine
beſtimmte Perſon die Verhandlungen waren bereits bis auf
weitere Anzeigen zurückgelegt. Da zeigte der Gutsbeſitzer
Krug unterm 20. Oetober 1849 an, die Ehefrau des Schmidts
Vincenz aus Lonzig habe ihm mitgetheilt, vor Monaten habe
ihr ein damals Unbekannter dergleichen Bettwäſche zum Kaufe
anbeboten, dieſen Unbekannten habe ſie neuerdings in der
Perſon des Handarbeiters Johann Gottfried Schröder zu
Giebelroth ermittelt.

Aus allen Umſtänden, welchen noch hinzutritt, daß Schrö
der während der Unterſuchungshaft in Zeitz dem Gefangen-
wärter auf der Straße entſprang, erwächſt gegen ihn der
unabweisbare Verdacht, daß er derjenige iſt, welcher den
Diebſtahl an Bettzeug beim Gutsbeſitzer Krug in Hirſchfeld
verübt hat.

Der Diebſtahl iſt nach g. 1163, 1164 II. A. L. R. ein
e Schröder aber iſt bereits früher mehreremale

eſtraft.
Der Staatsanwalt beantragte hierauf das Schuldig,

während der Vertheidiger für die Nichtſchuld des Angeklag-
ten ſprach. Nachdem der Präſident das Reſume gegeben
wurden folgende Thatfragen geſtellt:

1) Jſt der Angekagte ſchuldig, in der Nacht vom 23.
zum 24. März 1849 von dem Boden des Wohnhauſes des
Bauergutsbeſitzers Krug zu Hirſchfeld ohne deſſen Vorbewußt
oder Einwilligung verſchiedene Bettüberzüge und zwei Stuhl-
kappen, deren Werth vom Beſtohlnen auf 19 Thlr. 8 Sgr.
angegeben iſt, mitteſt Einſteigens durch eine Leiter oder an
dere dergl. Hülfsmittel, oder mittelſt gewaltſamer Beſeitigung
des Fenſterverſchluſſes, um ſeines Gewinnes oder Vortheils
willen, entwendet zu haben?

2) Jſt der Angeklagte ſchuldig, an den Vortheilen der
ad 1 bezeichneten That nach deren Ausführung wiſſentlich
und freiwillig Theil genommen zu haben, ohne ſolche ſelbſt
erweislich begangen zu haben

Gegen dieſe Frageſtellung machte der Vertheidiger in-
ſofern Einwendungen, als er die zweite Frage für nicht zu
läſſig erklärte, weil die Anklage nur auf Diebſtahl gerichtet

entſtehe, entfernt, und

ſei, und beantragte er deshalb nur die erſte Frage den Ge
ſchwornen vorzulegen. Dieſen Einwand hielt der Staatsan-
walt nach Z. 58 der Verordnung vom 3. Januar 18409 nicht
begründet und beantragte, es bei der Frageſtellung zu laſſen.
Der Gerichtshof zog ſich zurück und beſchloß, daß es bei den
geſtellten Fragen ſein Bewenden haben ſollte. Der Aus
ſpruch der Geſchwornen lautete dahin daß ſie die erſte Frage
verneinten, die zweite aber bejaheten. Der Staatsanwalt
führte hiernächſt aus, daß nach
Angeklagte die nächſte Strafe nach derjenigen erhalten müſſe,
welche er verwirkt habe, wenn die erſte Frage bejaht worden
ſei dies ſei die Strafe des 8. 1183, und beantragte er da-
her 10jährige Zuchthausſtrafe, Verluſt der National Cokarde
und Detention bis zum Nachweiſe der Beſſerung und des
ehrlichen Erwerbes.

Dieſer Ausführung widerſprach der Vertheidiger und
laubte, daß nur die Strafe des erſten gewaltſamen Dieb-

tahls Platz greifen könne, und daher nur eine ſechsmonat-
re Zuchthausſtrafe gegen den Angeklagten verhängt werden
önnte.

Der Gerichtshof erkannte dahin, daß der Angeklagte
wegen wiſſentlicher und freiwilliger Theilnahme an den Vor-
theilen eines gewaltſamen Diebſtahls nach deſſen Ausführung
mit einer zweijährigen Zuchthausſtrafe und Verluſt der Nat.
Cokarde zu beſtrafen ſei.

Auch eine Wohnung.
Während des Winters leben in Labrador (Nordamerika)

die Eskimos in aus Schnee gebauten Hütten. Man kann
ſich das Elend denken, welches ſie zu einem ſolchen Material
greifen ließ. Der Schnee bietet indeß nicht allein Schutz
gegen die Rauheit des Winters, ſondern er iſt auch feſter,
als Stein oder Holz. Die Operation erfordert Erfahrung
und Kenntniß, und eine Hütte wird immer von zwei Män-
nern erbaut, von denen einer außen, der andere innen arbei-
tet. Man ſchneidet zuerſt aus gefrornem Schnee viereckige
Würfel, größer als unſre Ziegelſteine, ſie ſind 2 Fuß lang,
2 Fuß breit und haben 8 Zoll Stärke; dieſe werden durch
Waſſer, welches ſofort gefriert, verbunden. Zu den Fenſtern
nimmt man klares, nicht allzu ſtarkes Eis, durch welches
das Tageslicht fällt. Rings an den Wänden läuft eine aus
Schnee geformte Bank, welche zum Sitzen und Schlafen
dient und mit Fellen bedeckt iſt. Das Jnnere der Hütte iſt
domartig gewölbt, ſie hat 10 oder 12 Fuß im Durchmeſſer
und iſt 8 Fuß hoch. Bisweilen leben zwei oder drei Fami-
lien in einem ſolchen Gebäude, doch hat daſſelbe dann kleine
Nebenzimmer, während man gemeinſam im Hauptzimmer
ſchläft. Am Tage ſteht die Hütte auf, des Abends ſchließt
man ſie durch Eisſchollen.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geſtorben: die 2. Tochter des Königlichen Regierungs und

Bauraths Haupt, 15 J. 5 M. 20 T. alt, am Nervenfieber.
Stadt. Geboren: dem Handarbeiter Ludwig eine Tochter dem Hand

arbeiter Frenz eine Tochter dem Bürger und Schuhmachermſtr. Elbe ein
Sohn eine außerehel. Tochter eine außerehel. Tochter (todtgeb.) Ge-
trauet: der Beutler und Handſchuhmachermſtr. Schütze mit Jgfr. Marie
Roſine Stephan der Bürger und Weißbäckermſtr. Ruck mit Jgfr. Louiſe Frie
derike Meißner. Geſtorben: die Ehefrau des Bürgers und Glaſermſtrs.
Hüthel, 70 J. 3 M. alt, an Altersſchwäche. m

Neumarkt. Geboren: einer ledigen Perſon ein Sohn einer ledigen
Perſon ein Sohn.

Altenburg. Geſtorben: der Maurer Schmidt, 65 J. 3 M. alt,
an Altersſchwäche die hinterl. jüngſte Tochter des Königl. Regierungs Se
eretairs Mehlhorn, 7 M.. 3 W. alt, an Krämpfen die hinterl. Tochter des
Bürgers und Kammerdieners Schübert, 89 J. alt, am Schlagſtuß.

8. 83 des Strafrechts der



173

be Bekanntmachungen. Bekanntmachung.nicht Bekanntmachung. Zur möglichſten Förderung der Die der Kommun und Domaine Lauchſtädt zuſtehende
ſſen. Schutzpocken Jmpfung und um den Eltern impfungsfähiger niedere Jagd ſoll im Wege des Meiſtgebots künftigen
den Kinder Gelegenheit zu bieten, die Jmpfung der Kinder ohne 413. Mai d. J. Nachmittags 2 Uhr,

Aus Weitläufigkeiten bewirken zu laſſen, ſollen nach Vorſchrift im Seſſionszimmer des Rathhauſes unter den im Termine
rage der Jmpfordnung vom 5. November 1845 (A. B. S. 290.) bekannt zu machenden Bedingungen auf Sechs Jahre ver-
walt öffentliche Jmpfungen hier eingerichtet werden, für welche pachtet werden.
der die ſämmtlichen Herren Aerzte der Stadt ihre Mitwirkung Lauchſtädt, den 26. April 1850.
üſſe, bereitwilligſt zugeſagt haben. Behufs Ausführung dieſer Der Magiſtrat.
rden Jmpfungen wird Folgendes zur Beachtung empfohlen Grimm. Pilarik. ch impff. Wunſch.
da a) die Jmpfungen finden am 1., 8., 15., 22. und 29. Bekanntmachunarde e We e den er d d m gut r Die Anlieferung von g.
des im Parterrezimmer des Loka er Freimaurer- Loge 30 Ctr. raff. und 80 Ctr. roh. Rübblun un Dome ſtatt, welches von dem Vorſtande be fijr hieſige Saline, el im Wege e Submiſſion an den

und rxeitwilligſt eingeräumt worden iſt. Mindeſtfordernden überlaſſen werden und erwarten wir et
)ieb b) Da an den beiden erſten Jmpftagen der Jmpfſtoff noch waige Anträge bis zu dem dieſerhalb auf den
nat- nicht gerade reichlich vorhanden ſein wird, iſt es wün- 13. Mai Vormittags 11 Uhr
rden ſchenswerth, daß an dieſen Tagen nur Jmpflinge aus angeſetzten SubmiſſionsTermin.

rin geh de und Neumarkt zur Die Bedingungen ſind in unſerer Regiſtratur einzuſehen,
r Für jeden Impfling muß auf einem Octavblatte Papier I ren gegen Erſtattung der Copialgebühren gefordert
ung der vollſtändige Name des Jmpflings, Tag und Jah- Dürrenberg, den 23. April 1850.
Nat, reszahl ſeiner Geburt, vollſtändiger Name, ſowie Stand Königl. Preuß. Salz- Amt

ſeines Vaters, verzeichnet und mitgebracht werden. r 4d) Jeder Jmpfling muß am nächſtfolgenden Jmpftage Bekanntmachung. Jn Gemäßheit der g8. 16. und
Punkt 3 Uhr Nachmittags zur Reviſion geſtellt werden. 17, der Statuten für das hieſige Bürger Rettungsinſtitut v

e) Zu den drei letzten Jmpfterminen können ſich auch Re haben wir
ika) vaceinanden einfinden. Merſeburg, den 24. April 1850. Freitag den 3. Mai d. J., Nachmittags um 4 Uhr,
ann Der Magiſtrat. zu einer GeneralVerſammlung beſtimmt. Es werden unter
rial v F anderem die noch nicht dechargirten Rechnungen zur Einſichtchutz Deenntmachung- on dem unterzeichneten Ma- vorgelegt und die erforderlichen Neuwahlen der Mitglieder
ſter, n t 1850 Vormt des Directoriums bewirkt werden. Die ſämmtlichen geehrten
ung am 4. Mai 1850, von Vormittags von 9 Uhr ab, Mitglieder der Geſellſchaft erſuchen wir ergebenſt, Sich zur
zän achtzehn Stück verſchiedene Kattunreſte, zwei TeppichNacht angegebenen. Zeit im großen Saale des Rathhauſes recht
bei ſäcke, ſo wie mehrere Kleidungsſtücke, in dem Lokal der àhlreich einfinden zu wollen tkige Stadt Hauptkaſſe an den Beſtbietenden gegen gleich baare Merſeburg, den 15. April 1850. J
ing, n et Das Directorium des Bürger-Rettungsinſtituts.en z Der Magiſtrat. Seffner. Wagner. Karlſtein. Hahn. Zſchetzſchingck.
ches Nothwendige Subhaſtation. Schäfer Klngebeit. Shreiter er
aus Königliches Kreisgericht zu Merſeburg. Auetion.afen Das zu Merſeburg in der Vorſtadt Neumarkt bele Den 13. Mai e. Vormittags 9 Uhr, ſoll von dem
iſt gene, sub Nr. 684. des Hypothekenbuchs (Nr. 918. des Ka Unterzeichneten der Mobiliarnachlaß der Johanne Sophie
ſſer kaſters) eingetragene, dem Johann Friedrich Goldhammer Lerwittweten Stöber Zeborne Böhme beſtehend in Zinn,
mi- zugehörige Wohnhaus nebſt Zubehör an Seitengebäuden, Kupfer und Eiſen, Leinenzeug und Betten, Möbels und
eine Hof, Scheune und Garten, abgeſchätzt zufolge der nebſt Hy- Hausgeräthen, Kleidungsſtücken, Getreide und Stroh, meiſt

i Büregu II. ein bietend gegen bagre Zahlung in dem Stöberſchen Erbe-pothekenſchein und Bedingungen in unſerm
zuſehenden Taxe auf 1240 Thlr. 25 Sgr. 10 Pf., ſoll

am 9. Juli e. Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Nothwendige Subhaſtation.
Das zu Dehlitz an der Saale belegene, sub Nr. 11.

des Hypothekenbuchs eingetragene und suh Nr. 12. des al-
ten Brandkataſters verzeichnete, dem Karl Gottlob Stein-
bach und ſeiner Frau Marie Chriſtine geb. Becker gehörige

Wohnhaus ſammt Zubehör, f400 Thaler, zufeige der nebſt Hypothekenſchein in unſerer
Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll auf

den 16. Mai 1850, Vormittags 10 Uhr,
im Wege der nothwendigen Subhaſtation an Gerichtsſtelle
hier meiſtbietend verkauft werden.

Lützen, den 2. Februar 1850.
Königl. Kreisgerichts-Commiſſion II. Bezirks.

dorfgerichtlich abgeſchätzt auf

hauſe am Windmühlenthore verkauft werden.
Schaafſtädt, den 29. April 1850.

Jm Auftrage:
Grimm, Amts Gerichtsſchöppe.

Wagen- Verkauf.
Auf dem Rittergute Witzſchersdorf iſt ein in gutem

Stande befindlicher vierſitziger Kutſchwagen zu verkaufen.

e Ein gutes brauchbares Pferd, 7 Jahr
alt, ſteht auf der Poſthalterei in Merſeburg ſofort zu

verkaufen. sEin 23 jähriger Zuhebule ſett en Vettauf be
in 23 jähriger Zuchtbulle ſteht zum Verkauf bei

Weishahn in Kötzſchen.
Ein junger Schweizer- Bulle ſteht auf dem Rit-

tergute Weßmar zum Verkauf.
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Einkauf.Horn und Hornabfälle äller Art, wollene Ha-
dern und andere thieriſche Stoffe kauft fortwährend gegen
baare Zahlung und bittet um portofreie Offerten

C. G. Gaudig in Leipzig.
Brunnenröhren jeder Länge und Weite ſind ſtets

zu haben auf meinem Bauplatze unfern dem Bahnhefe.
Merſeburg, den 29. April 1850.

Querfurth, Röhr- und Brunnenmeiſter.

Die Jagd in der Porbitzer und Poppitzer Flur ſoll den
5. Mai d. J., auf 6 hintereinander folgende Jahre verpachtet
werden. Die Bedingungen werden bei der Verpachtung be

kannt gemacht. Die e ſelbſt e e tdes Herrn Mitteis zu Poppitz achmittags 2 Uhr, Statt.
Ortsrichter Ritter.

Die den Beſitzern der Flur Lennewitz und Oſtrau zu
ſtehende Jagdnutzung ſoll Sonntag den 12. Mai d. J.,
Nachmittags 2 Uhr, im Gaſthof zu Lennewitz verpachtet wer-
den. Die Bedingungen werden beim Termine bekannt ge
macht. Lennewitz und Oſtrau.

Die den Beſitzern der Flur Kötzſchen zuſtehende Jagd-
nutzung ſoll Montag den 6. Mai e. Nachmittags 3 Uhr,
in der Schenke dort, unter den daſelbſt bekannt zu machenden
Bedingungen, verpachtet werden.

Kötzſchen, den 25. April 1850.
Lingslebe, Ortsrichter.

Eine freundliche Stube nebſt Schlafkammer,
für einen ledigen Herrn, iſt zu vermiethen und kann ſofort
bezogen werden. Wo? erfährt man in der Langeſſchen
Leihbibliothek am Roßmarkt.

Eine große Auswahl Stroh und Bordürenhüte werden
hierdurch empfohlen, und werden ſelbige zu eben dem Preiſe,
wie ich ſie auf der Meſſe im Dutzend gekauft, im Einzelnen
hier abgelaſſen auch ſind wieder viel Schüpprige dabei, von
denen das Stück mit 8 bis 124 Sgr. verkauft wird

in der Putzhandlung von C. Kundius,
Oberburgſtraße.

Eine Parthie Herrenmützen werden, um damit zu räu-
men, zu ganz herabgeſetzten Preiſen „verkauft, ganz feine
Tuchmützen von 10 bis 15 Sgr., Zeugmützen von 3 bis 73 Sgr.,

bei C. Kundius.Maitrank,
täglich friſch! empfiehlt

L. Zimmermann, Neumarkt.

Lotterie- Anzeige.
Die Ziehung der 4. Klaſſe 101. Lotterie beginnt den

15. Mai d. J. Jndem ich dieſes hierdurch bekannt mache,
bitte ich zugleich ergebenſt, wegen der Erneuerung zu dieſer
Klaſſe bei mir und meinen Untereinnehmern die auf den
Looſen 3r Klaſſe befindliche Notiz (bei Verluſt des Anrechts
bis 11. Mai d. J. zu erneuern) beachten zu wollen.

Merſeburg, den 29. April 1850.
Kieſelbach, Königl. Lotterie Einnehmer.

e Empfehlung.
Das Neueſte von Sonnenſchirmen in Seide und Baum-

wolle empfiehlt zu den billigſten Preiſen
Ernſt Kloppe, Entenplan Nr. 82.

Reparaturen jeder Art werden dauerhaft und billig be

ſorgt bei Ernſt Kloppe.Die ſich auch im verfloſſenen Jahre hinſichtlich ihrer
Solidität bewährte Leipz. Hagelverſicherungs- Anſtalt empfehle
hiermit wieder den Herren Oeconomen mit der Bemerkung,
daß ſowohl der Bericht über vorjährigen ſo günſtigen Ab-
ſchluß, als auch die nöthigen Papiere zu neuer Verſicherung
bei mir ausgegeben werden.

Der Agent J. F. Grumbach.
16,000 Mark NReute.

Mittelſt eines geringen Einſchuſſes von nur wenigen
Thalern iſt man im Stande, ſich bei einem Unternehmen zu
betheiligen, welches den Intereſſenten ſchon von dieſem Jahre
an eine
jährliche Dividende bis zu 16,000 Mark oder

6400 Thaler Pr. Ct.
einbringen kann. Allen, welche bis zum 12. Mai d. J.
deshalb in frankirten Briefen anfragen, ertheilt unentgeltlich
nähere Auskunft das Büreau von

Joh. Poppe in Lübeck.
Die Mitglieder des pädagogiſchen Lehrvereins werden

hierdurch zu einer Beſprechung über Anſchaffung eines neuen
Journals eingeladen. Die Zuſammenkunft findet Donners-
tag den 2. Mai, Abends 7 Uhr, im Local des Herrn Frank

ſtatt. Gandtner.Zum Sternſchießen und Tanzvergnügen in
Leung, auf Sonntag den 5. Mai, ladet ergebenſt ein

Wittwe Hartenſtein.
Ver ſ p ätet.

Herzlichen Dank allen, welche während der langen Krank
heit unſers Sohnes Guſtav uns ſo herzliche Beweiſe der Theil-
nahme geſchenkt, ſo wie allen denjenigen, welche an ſeinem
Begräbnißtage ſeinen Sarg ſo ſchön mit Blumen und Krän-
zen ſchmückten. Dank auch dem Herrn Profeſſor Blaſius
in Halle, ſo wie dem Herrn Dr. König hier für ihre vielen,
wenngleich vergeblichen Bemühungen, ihn am Leben zu er
halten. Dank endlich auch dem Herrn Paſtor Schellbach für
ſeine am Grabe geſprochenen tröſtenden Worte. Möge der
gütige Gott Jedermann vor ähnlichem Unglück bewahren.

Merſeburg, den 28. April 1850.
Die trauernden Eltern

G. Rolle,
A. Rolle geb. Wunderlich.

Marktpreiſe vom 27. April.ſthl.ſg. f. thl. (8. pf. thl. ſ. pf. ſthl.ſg. pf-
Weizen t bis 121 3 Gerſte 21 3 bis 23 9
Roggen 26 3 bis 28 9] Hafer 16 3 bis 171 6

Bekanntmachungen aller Art werden bis
Montag und Donnersta

e können aber auch zur Bequemlichkeit im
Laden des Herrn G. Lots am Markt abgegeben
werden.

Be 8e Abends erbeten,e

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.
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